
Verkehrserziehung in der Schlossbachschule

Stand: 7.5.2009

Die Beobachtung der Kinder im Straßenverkehr hat erneut gezeigt, dass die meisten 
Kinder trotz des Verkehrsunterrichts und der Radfahrausbildung auch am Ende der 4. 
Klasse noch kein angemessenes Verhalten im Verkehr zeigen. Deshalb wird auf 
Beschluss der Schulkonferenz vom 7.5.2009 in der Schlossbachschule ab 1.8.2009 
keine Fahrradprüfung mehr abgenommen. Diese Prüfung suggeriert eine Sicherheit, 
die die meisten Kinder im Straßenverkehr noch nicht haben. Auch ist es der Schule wichtig 
deutlich darauf hinzuweisen, dass die Verantwortung für die Verkehrssicherheit der Kinder 
weiterhin bei den Eltern liegen muss. Die Schule kann im Bereich der Verkehrserziehung 
die Kinder nur unterstützend begleiten.

Der Verkehrsunterricht wird gemäß den Richtlinien und Lehrplänen erteilt. Zusätzlich 
werden folgende Maßnahmen angeboten:

1. Besuche der Polizei auf den beiden Klassenpflegschaftssitzungen in der 1. Klasse

2. Verkehrserziehung der Erstklässler durch die Polizei: Überqueren der Straße, 
Verhalten an der Straße

3. Verkehrserziehung im Unterricht gemäß den Richtlinien und Lehrplänen der 
Grundschule

4. Nutzung der Verkehrsübungsplatztermine im 3. Schuljahr 

5. Fahrradkontrolle und Fahrradtraining durch den Verkehrserzieher der Polizei im 4. 
Schuljahr 

6. Einen Rundgang mit dem Polizisten durch den verkehrsoffenen Raum (Hinweise 
auf große und kleine Gefahrenpunkte) im 4. Schuljahr

7. Fahrradparcours auf dem Schulhof mit evtl. anschließender Urkunde zur Teilnahme


